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Stadt Wassertrüdingen 

 

Beschlussvorlage 
Amt2/413/2023 

Sachgebiet 

Amt 2 - Bauverwaltung 

Sachbearbeiter 

Herr Strobel 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Bau-, Umwelt-, Verkehrs- und Werkausschuss 20.07.2023 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Vergabe von Spielgeräten (Ersatzbeschaffungen) auf den Spielplätzen der Stadt 
Wassertrüdingen 

 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der Jahreshauptinspektion für Spielplätze nach DIN EN 1176-7 auf den Spielplätzen der 
Stadt Wassertrüdingen wurden sämtliche Spielgeräte hinsichtlich der Einhaltung sicherheitstechni-
scher Mindestanforderungen geprüft  
Bei drei Spielgeräten wurde die sicherheitstechnische Mindestanforderung nicht erfüllt und ein Aus-
tausch der Spielgeräte ist zum Schutz der Kinder erforderlich. 
 
Folgende Spielgeräte (Ersatzbeschaffungen) müssen im Rahmen der Jahreshauptinspektion ersetzt 
werden. 

• Spielplatz Herbstwiesenstraße: Schaukel mit Kletterspiel, Brutto 2.587,06€ 

• Spielplatz Geilsheim: Hangrutsche, Brutto 2.465,23€ 

• Spielplatz Geilsheim: Spielturm mit Sandspielsystem, Brutto 8.956,40€ 
Auswahl und Abstimmung des Spielturmes erfolgte mit Ortsvertreter Herrn Stadtrat Schmut-
terer 

 
Das Stadtbauamt schlägt hinsichtlich der Einhaltung sicherheitstechnischer Mindestanforderungen 
vor, die oben genannten Spielgeräte zu Brutto Gesamt von 14.008,69€ zu vergeben. 
Kleinere Reparaturen und Ersatzbeschaffungen werden durch das Stadtbauamt unter Einhaltung 
der Vergaberichtlinien vergeben. 
In der HH-Stelle 4601.5163 sind für das Jahr 2023 unter Maßnahmen für diverse Spielplätze 
20.500,00€ eingestellt. 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Bau-, Umwelt-, Verkehrs- und Werkausschuss beschließt die Vergabe der Ersatzbeschaffungen 
von Spielgeräten für die Spielplätze Herbstwiesenstraße Schaukelanlage mit Kletterspiel Brutto 
2.587,06€, Geilsheim Hangrutsche Brutto 2.465,23€ und Geilsheim Spielturm mit Sandspielsystem 
Brutto 8.956,40€. 
 
 


